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Versicherungen und den damit verbundenen Einzahlungen
der Versicherungsnehmer habe. Vermittele der Unterneh-
mer seinerseits Verträge an Versicherer, müsse sich aus dem
Vortrag des Untervertreters ergeben, welche Vorteile dem
Unternehmer nach Abrechnung der Abschlussprovisionen
konkret noch verbliebe. Bestreite der Untervertreter ledig-
lich, dass dem Unternehmer keine weiteren Provisionen oder
sonstige Zahlungen aus vermittelten, abgeschlossenen und
abgerechneten Versicherungsverträgen zufließen, genüge er
seiner Darlegungslast nicht.

Ein für einen Hauptvertreter tätigen Untervertreter lasse
den erforderlichen Vortrag zu den dem Hauptvertreter ver-
bleibenden Vorteilen auch dann vermissen, wenn er den
Ausgleich nach den von den Spitzenverbänden vereinbarten
„Grundsätzen“ berechne. Diese könnten zwar grundsätzlich
zur Schätzung eines Mindestausgleichsbetrages herangezo-
gen werden. Sie seien zur Ermittlung der Höhe Ausgleichs
des Untervertreters jedoch nicht anwendbar. Die „Grund-
sätze“ seien ausgearbeitet und vereinbart worden, um
Ausgleichsansprüche von Vertretern zu beziffern, die sich
gegen Versicherer richteten. Diese seien Vertragspartner der
vermittelten Verträge und profitierten deshalb offensichtlich
von fortbestehenden Verträgen. Die „Grundsätze“ seien da-
rauf ausgerichtet, dass ein Ausgleich gegen einen Versiche-
rer oder eine Bausparkasse berechnet werde. Dies sei nicht
vergleichbar mit der Tätigkeit des Untervertreters für einen
Hauptvertreter, der seinerseits lediglich mit der Vermittlung
von Verträgen befasst sei. Es sei nicht festzustellen, dass der
Hauptvertreter in vergleichbarer Weise von dem Vermitteln
von Verträgen fortlaufend profitiere wie ein Versicherer. Be-
streite der Vertreter lediglich, dass der Hauptvertreter aus
vermittelten Verträgen keine Vorteile mehr ziehe, sei dies
unzureichend. Dem Untervertreter obliege konkreter Vortrag
dazu, dass und welche Vorteile der Hauptvertreter aus den
vom Untervertreter vermittelten Verträgen fortlaufend ziehe.

I n einem vom LG Kleve entschiedenen Fall1 begehr-
te ein Vertreter die Zahlung eines Ausgleichs von ei-
ner Vertriebsgesellschaft. Zu dessen Ermittlung zog

er die „Grundsätze“ als Schätzgrundlage heran. Nach den
„Grundsätzen Sach“ errechnete er einen Mindestausgleich
für Kfz-Versicherungen und für das Sach-, Haftpflicht- und
Unfallversicherungsgeschäft. Ebenso ermittelte er nach den
„Grundsätzen Bausparbereich“ einen Ausgleichswert. Da-
bei stellte er den Ausgleich in das Ermessen des Gerichts,
verlangte aber einen bezifferten Mindestbetrag. Wegen der
ihm unbekannten Versicherungssummen der dynamischen
Lebensversicherungen nahm er den Vertrieb auf Auskunft
in Anspruch. Für den Zeitpunkt nach Erteilung der Auskunft
kündigte er die Bezifferung des Mindestausgleichs für dyna-
mische Lebensversicherungen an.

Das LG wies die Klage mit folgender Begründung ab.
Unbezifferte Klageanträge mit einem Mindestbetrag seien
zulässig, wenn der Vertreter die Umstände angebe, anhand
derer er den Ausgleichsbetrag geschätzt hat. Der Ausgleichs-
anspruch des Versicherungsvertreters diene allein dem Aus-
gleich noch nicht vollständig ausgezahlter Vermittlungspro-
visionen aus bestehenden vertretervermittelten Verträgen,
soweit diese infolge der Beendigung des Vertretervertrages
entfallen. Ausgleichsrechtlich irrelevant seien Verwaltungs-
provisionen, die u.a. für Tätigkeiten wie die Bestandspflege
und die Kundenbetreuung gezahlt werden. Um einen Aus-
gleich eines Untervertreters gegen den Hauptvertreter ge-
mäß § 89 b Abs. 1, Abs. 5 HGB zu begründen, müsse der
Untervertreter vortragen, welche Vorteile dem Hauptvertre-
ter aus der Tätigkeit des Untervertreters verbleiben und wei-
terhin zuwachsen im Zusammenhang mit der Beendigung
des Vertretervertrages. Dies sei erforderlich, wenn es sich
beim Vertretenen nicht um einen Versicherer handele, der
nach Beendigung des Vertretervertrages weiteren Nutzen
aus den auf die Tätigkeit des Vertreters zurückzuführenden
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Er könne notwendigen Vortrag nicht durch die Benennung
von Zeugen zu der pauschalen Behauptung ersetzen, der
Hauptvertreter erhalte Folge- und Dynamikprovisionen aus
vermittelten Verträgen, ohne diese konkret vorzutragen.
Stelle der Untervertreter Auskunftsanträge, mit denen er Da-
ten erfrage, die typischerweise ein Versicherer über von ihm
abgeschlossene Versicherungsverträge erlange, so sei weder
klar, ob diese Daten dem Hauptvertreter vorliegen, noch ob
sie für spätere potenzielle Vorteile von Bedeutung seien.
Besteht kein Auskunftsanspruch, seien auch angekündigte
Zahlungsanträge für die Sparte Lebensversicherung unbe-
gründet.

Die Entscheidung ist abzulehnen. Zur Höhe der auf der
Tätigkeit des Untervertreters beruhenden Unternehmervor-
teile bedarf es keiner konkreten Feststellungen.2 Vorteile des
Hauptvertreters liegen darin, dass der Versicherer für die vom
Untervertreter vermittelten Versicherungen Folgeprovisionen
an den Hauptvertreter zahlt.3 Erhält der Untervertreter diese
nicht mehr, entgehen ihm darin enthaltene Provisionsantei-
le für die Vermittlung der Versicherungen.4 Auch ein Unter-
vertreter kann daher die „Grundsätze“ als Schätzgrundlage
für seinen Ausgleich heranziehen.5 Zur Vorbereitung des
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Ausgleichs nach den Grundsätzen für dynamische Lebens-
versicherungen kann der Untervertreter auch Auskunft ver-
langen.6
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